jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 22 ABGB

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Selbst ungeborne Kinder haben von dem Zeitpuncte ihrer Empfangni an, einen Anspruch auf den Schutz der Gesetze.
In so weit es um ihre und nicht um die Rechte eines Dritten zu thun ist, werden sie als Geborne angesehen; ein
todtgebornes Kind aber wird in Riucksicht auf die ihm fur den Lebensfall vorbehaltenen Rechte so betrachtet, als ware
es nie empfangen worden.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 22 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


